
Anzeigen

Containerzeit
Owipex GmbH 055 422 15 15
Unteraltberg 5 info@owipex.ch
8836 Bennau www.owipex.ch

ANGEBOT

Individuelle Masse 

und Ausführungen für 

Ihren Anhänger.
Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Landwirtschaft!

Sa
la

t L
ol

lo
 ro

t |
 ©

 A
gr

is
an

o

Mit uns vermeiden Sie 

Lücken: kompetent

beraten!

Leserfoto 

Jürg Heller, Wil, hat uns ein Bild seiner Hütehunde Cliff und Chaym bei der  
wohlverdienten Arbeitspause zugesandt. Herzlichen Dank.
Senden auch Sie Ihr Lieblingsfoto an: leserfoto@zbv.ch 
Die schönsten Impressionen werden an dieser Stelle veröffentlicht.
 

Agrisano

Anspruch auf Prämienverbilligung?

Personen in bescheidenen wirtschaft-
lichen Verhältnissen haben in der 
Regel Anspruch auf eine Verbilligung 
ihrer Prämien für die obligatorische 
Krankenpflegeversicherung. 

Ob jemand anspruchsberechtigt ist, ent
scheidet die jeweilige kantonale Durch
führungsstelle. Massgebend für eine 
Prämienverbilligung sind die aktuel
len Einkommens, Vermögens und Fa
milienverhältnisse.

Die Prämienverbilligung wird von 
Bund und Kantonen finanziert. Die 
Kantone vergüten diesen Betrag den 
Krankenkassen, welche die Verbilligung 
auf der Prämienrechnung in Abzug 

bringen. Die anspruchsberechtigten 
Personen werden jedes Jahr neu über 
die Steuerveranlagung ermittelt. In 
gewissen Kantonen werden sie direkt 
informiert, in anderen herrscht das 
Antragsprinzip, d.h. ohne Antrag kein 
Anspruch. Wer einen Anspruch vermu
tet und kein Antragsformular erhalten 
hat, kann auf der Website der zustän
digen Kantonal oder Gemeindestelle 
ein neutrales Antragsformular beziehen. 
Die Anmeldefristen für die Prämien
verbilligung sind kantonal unterschied
lich. Wichtig: Die Kompetenz für den 
Entscheid eines Neuanspruchs (Verfü
gung), einer Reduktion oder Annullation 
der Prämienverbilligung liegt ausschliess
lich bei den kantonalen Stellen. Wer zu 
einem Entscheid eine Beanstandung 

oder eine Frage hat, muss sich stets an 
seine kantonale Stelle wenden. Die 
Krankenkassen können zum Prozess 
beziehungsweise zum Entscheid einer 
Prämienverbilligung keine Auskunft 
erteilen. Die Adressen aller kantona
len Institutionen finden sich auf der 
AgrisanoWebsite.

Bauernfamilien sind bei diesem Sys
tem oftmals benachteiligt. Denn sie in
vestieren ihr Geld in den Betrieb oder 
zahlen Hypotheken ab, wodurch sich 
ihr steuerbares Vermögen erhöht. Das 
Vermögen ist aber in einigen Kantonen 
ein wichtiges Kriterium für eine Prä
mienverbilligung. Deshalb ist eine in
dividuelle Beratung für Bauernfamili
en besonders wichtig.
n Ursula Fankhauser, Fachspezialistin Prämienverbilligung

Aktuelles aus dem SBV

Notiz der Woche

Die Kommunikation des Bundes  
in Sachen Chlorothanonil ist sehr 
unbefriedigend. 

Das Bundesamt für Umwelt berichtete 
letzte Woche über die nationalen Mess
ergebnisse. Dabei wies es in der Kom

munikation drauf hin, dass die Meta
boliten R471811, R417888 und R419492 
das grosse Problem im Grundwasser 
seien. Im Dezember 2019 hat das Bun
desamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen einen Bericht veröf
fentlicht, in dem es hiess, dass gerade 
diese drei Metaboliten nicht relevant 
sind. n SBV

Ein ZBV-Mitglied stellt sich vor   

Betriebsporträt:
Unser Betrieb mit Schwerpunkt Schweine-
mast umfasst 20 ha LN, aufgeteilt in 1/3 der 
Flächen als Naturwiesen und 2/3 für den 
Ackerbau. Wir kultivieren Zuckerrüben, Kör-
nermais, Weizen, Gerste und Emmer. Zum 
Betrieb gehören noch Reben, drei Pferde, ein 
Pony, Wald und eine Schafherde, inklusive 
der zwei Border Collies, Cliff und Chaym. Die 
beiden Hütehunde unterstützen uns beim 
Handling mit den Schafen sehr. 

Was gefällt Ihnen am Beruf?
Die wohl einzigartige Abwechslung der täg-
lichen Arbeit mit Maschinen, Pflanzen und 
Tieren. Selten fallen am folgenden Tag diesel-
ben Arbeiten an.

Wie hat sich Ihr Betrieb in den letzten  
10 Jahren verändert?
Nach der Aufgabe der Milchwirtschaft ist die 
Schweinemast in den Mittelpunkt des Be-
triebes gerückt. Nach anfänglicher Freiland-
haltung logieren unsere rosa Vierbeiner mit 
Ringelschwanz in einem Stall mit Auslauf 
ausserhalb des Dorfes. Neu sind auch die 
Schafe auf unserem Betrieb. Sie beweiden 
die Naturwieseflächen, vornehmlich Wald-
rand-, Hang- und Kleinstparzellen. 

Worin liegen die Stärken Ihres Betriebes?
Die Vielseitigkeit der verschiedenen Betriebs-
zweige, auch die Teilzeitanstellung meiner 

Frau Irène in einer Arztpraxis, tragen zu un-
serem Auskommen bei.

Wer hilft alles auf dem Hof mit?
Die ganze Familie ist auf unserem Betrieb en-
gagiert. Dazu gehören Umgebungsarbeiten, 
Ablösungen im Stall und Feld, oder beim 
«Wümmet». 

Was ist Ihr Anliegen an die Bevölkerung?
Die Wertschätzung für und der Erhalt der Um-
welt lassen manchmal zu wünschen übrig. 
Weggeworfene Aludosen und PET- Flaschen 
in Wiesen und Felder lassen grüssen!!

Welche politischen Themen 
beschäftigen Sie zurzeit?
Die Corona-Problematik beschäftigt uns ak-
tuell sicher alle. Lernen wir auch etwas dar-

aus? Nachhaltigkeit in vielen Bereichen er-
hält hoffentlich wieder mehr Gewicht.

Von welchen Dienstleistungen des ZBV 
haben Sie bereits Gebrauch gemacht?
Der stets steigende administrative Aufwand 
ist enorm. Sich im Bereich von immer wie-
der neuen Gesetzen, Verordnungen und Auf-
lagen zurechtfinden, ist nicht ganz einfach. 
Stichworte: Tierschutz, Gewässerschutz. Die 
Unterstützung des ZBV in diesen Bereichen 
war schon mehrmals hilfreich! 

Wofür sind Sie dankbar?
Dieses Jahr kann ich bereits zum 5. Mal für  
2 Monate den Sommer auf einer Alp im BE- 
Oberland geniessen. Das ist ohne tatkräftige 
Unterstützung durch meine Familie nicht 
möglich.

 

«Mir mached, was mir 
chönd, will mir nid chönd 

mache, was mir wänd!»

Jürg Heller
Alter: 52 Jahre
Zivilstand: verheiratet mit Irène  
 Kinder: Corsin, Carole, Annigna
Ort: Wil
Beruf: Landwirt
Hobbys: Turnverein

Diverses
Zürcher Bauernverband n Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf n 044 217 77 33 n www.zbv.ch

Versicherungstipp: Aushilfenversicherung
Wenn ein Betrieb Personen beschäftigt, welche nicht zwingend den Arbeitnehmerbegriff ge-
mäss UVG erfüllen (Spontan/Gefälligkeitscharakter, keine oder geringe Entlöhnung, kein pri-
märes wirtschaftliches Interesse des Arbeitgebers), genügt die Aushilfenversicherung.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
ZBV Versicherungen: Telefon 044 217 77 50. n ZBV Versicherungen

 

Wir beraten Sie in Ihren Anliegen

Der ZBV-Beratungsdienst unterstützt Sie,  
wenn Sie planen Ihren Betrieb neu auszurichten:

•  Analyse des Betriebes, 
Betriebsplanung, 
Finanzierung und Tragbarkeitsberechnung

• Baubewilligungsverfahren

• Hofübergabe

• Ertrags- und Verkehrswertschätzungen

Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an unter 
Telefon 044 217 77 33 oder beratung@zbv.ch

Der Zürcher Bauer n Nr. 21 n 22. Mai 202012




